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Am 08. November 2012 wurde im Stadtrat folgende Anfrage bezogen auf das 
Mehrgenerationenhaus „Nachbarschaftszentrum Neustädter Feld“ in der Othrichstraße 30 
gestellt: 

1. Was unternimmt die Stadtverwaltung, um kurzfristig eine Wiedereröffnung  des 
Mehrgenerationenhauses zu erreichen und einen dauerhaften Betrieb zu gewährleisten? 

2. Ist durch die momentane Schließung des Mehrgenerationshauses mit einer 
Rückzahlungsforderung von Fördermitteln an den Bund zu rechnen? 

3. Gibt es neben der vom Sozialdezernat getroffenen Vereinbarung mit den 
Wohnungsbaugenossenschaften zur Gründung einer Stadtteilgenossenschaft weitere 
Verhandlungen bzw. Gespräche mit freien Träger hinsichtlich einer möglichen 
Übernahme des Mehrgenerationshauses?  

Die Fragen sind durch die Stadtverwaltung folgendermaßen zu beantworten: 

zu 1.  

Das Mehrgenerationenhaus „Nachbarschaftszentrum Neustädter Feld“ ist geöffnet.  

Der Bürgerverein Neustädter Feld e.V. betreibt die Liegenschaft auf der Grundlage eines 
geltenden Leihvertrages. 
zu 2. 
 
Eine Aufforderung zur Rückzahlung von Fördermitteln des Bundes ist nicht ableitbar.  
 
zu 3.  
 
Es kann festgestellt werden, dass die Gespräche zwischen Vertretern des Sozialdezernats mit 
Interessenten zur Betreibung des Mehrgenerationenhauses „Nachbarschaftszentrum 
Neustädter Feld“ in Verbindung mit der Gründung eines sozialen Unternehmens dazu führen, 
dass im Dezember 2012: 

1. mit konzeptioneller Unterstützung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg eine 
Gründungsinitiative für ein soziales Unternehmen am Standort des 
Mehrgenerationenhauses „Nachbarschaftszentrum Neustädter Feld“ durch die 
Verwaltung begleitet werden kann und  

2. bilaterale Kooperationsvereinbarungen mit Wohnungsunternehmen, Sozialverbänden, 
Vereinen und weiteren Interessenten durch den Bürgerverein Neustädter Feld e. V. zur 
Nutzung des Mehrgenerationenhauses „Nachbarschaftszentrum Neustädter Feld“ 
abgeschlossen werden sollen. 
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Dazu sind die derzeitigen vertraglichen Regelungen auf die neue Situation hin anzupassen. 
Die Übernahme des Mehrgenerationshauses durch einen einzelnen freien Träger ist nicht 
beabsichtigt. 

Bearb.:  Herr Dr. Gottschalk  
                      Tel.: 5403104 
 
 
Brüning  
 
 
 
 




